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Elektro-Bike Unter 14 Jahren nicht erlaubt
Führerausweis Seit einigen Jahren
erfreuen sich die Elektrofahrräder
wachsender Beliebtheit. Man be-
kommt die «leisen Flitzer» in ver-
schiedenen Leistungsstufen und
diversen Ausführungen. Wären diese
E-Bikes nicht auch für Schüler aus
abgelegenen Dörfern eine echte
Alternative – auch zum Besuch der
Primarschule? «Schon», meint Gian
Andrea Rezzoli, Mediensprecher der
Kantonspolizei St.Gallen, «nicht aber
unter 14 Jahren.» Denn im Grundsatz
heisst es: «Das Mindestalter für Füh-
rer von Motorfahrrädern beträgt
14 Jahre.» Unterschiede gibt es zum
Gegensatz zum Töffli bei der Leis-
tung der E-Bikes. Die Bikes, die ihren

Lenker bis maximal 25 km/h unter-
stützen, dürfen ab 14 Jahren ohne
Prüfung gefahren werden. Dann gibt
es da noch Elektrofahrräder, die bis
zu 45 km/h Unterstützung bieten.
Sie dürfen nicht ohne Führerausweis
Kategorie M – der Töffliprüfung
also – gefahren werden. Gleich wie
ihr Pendant mit Verbrennungsmotor,
müssen sie mit einem gelben Num-
mernschild gekennzeichnet sein.
Und in einem sind sich alle Töffli-
Buben einig: «Das ist nicht zu ver-
gleichen; die Töffli sind viel cooler
und vor allen – sie tönen viel bes-
ser.» Dass sie mehr Sackgeld fürs
Benzin brauchen als für den Strom,
scheint ihnen egal zu sein. (kla)

Andrin ist happy mit seinem Töffli.

Obwohl sie noch keine 14 sind, fahren fünf Jugendliche mit dem Töffli zur Schule. Andrin Zünd ist einer von ihnen.
Wegen des langen Schulwegs hat er eine Sonderbewilligung bekommen.

Erst 13 und schon mit dem Töffli unterwegs
KURT LATZER

OBERRIET. Während viele Kinder sehn-
süchtig auf ihren 14. Geburtstag war-
ten, knattern anderswo Gleichaltrige
bereits mit dem Töffli durchs Dorf.
Möglich ist dies nur dank einer Sonder-
regelung. Wer nachweisen kann, dass
er die Schule nicht in zumutbarer Zeit
mit dem Velo oder mit einem öffent-
lichen Verkehrsmittel erreicht, kann
den Führerausweis für die Kategorie M
beantragen. Auch wer körperlich be-
hindert ist, hat diese Möglichkeit.

«Meines Wissens wurde vergange-
nen Sommer fünf Schülern die Bewilli-
gung erteilt», sagt Daniel Feldmann,
Schulrat der Oberstufe Oberriet-Rüthi,
auf Anfrage.

Verantwortlich sind die Eltern

Einzelne Bewilligungen habe es frü-
her schon gegeben, aber nie so viele
wie im letzten Jahr. Auch Jugendliche
aus der Nachbargemeinde Rüthi könn-
ten einen «Töfflischein» beantragen,
weiss Feldmann. Den Führerausweis
ihrer Sprösslinge beantragen und die
Verantwortung übernehmen, das
müssen die Eltern.

Andrin Zünd ist einer der Glück-
lichen, die bereits vor dem 14. Geburts-

tag den Führerausweis fürs Töffli be-
kommen haben. Die Familie Zünd
wohnt oberhalb von Freienbach; an
der Strasse, die auf den Kienberg führt.
Andrins Schulweg nach Oberriet be-
trägt etwa fünf Kilometer.

Ein breites Lächeln zieht sich über
sein Gesicht, als er beantworten soll,
was ihm bisher als Töfflifahrer am
meisten Spass gemacht habe. «Mein
älterer Bruder Ilay durfte erst mit
14 fahren, ich schon vorher», meint er
trocken.

Gute Lösung

Als Ilay in die Oberstufe kam, gab es
noch keine Sonderbewilligungen. «Das
hat mit dem Schulbus zu tun», sagt
Sabrine Zünd, Andrins Mutter. Sonder-
bewilligungen gebe es erst, seit ein
Chauffeur pensioniert wurde. Sabrine
Zünd ist froh über die Erlaubnis für
ihren Sohn, mit dem Töffli zur Schule
zu fahren. So muss sie ihn nun nicht
mehr chauffieren. Dies sei früher öfters
der Fall gewesen, weil der Schulbus ab
Kobelwald nur morgens, mittags und
um 17 Uhr fahre. «Immer, wenn der
Unterricht um 15 Uhr zu Ende war,
musste Andrin entweder zwei Stunden
auf den Bus warten, oder ich habe ihn
abgeholt», sagt Sabrine Zünd. Dank

dem Töffli sei Andrin nun unabhängig
und könne sich nach dem Unterricht
auch einmal mit seinen Freunden
treffen.

Nur einmal umgefallen

«Nach Unterrichtsschluss bin ich
auch schon zu Fuss nach Hause gegan-
gen», sagt Andrin, «trotz einiger Abkür-

zungen ist man da aber eine gute
Stunde unterwegs.» Mit dem Töffli
brauche er zehn Minuten bis zur Schu-
le, retour etwa zwanzig; «je nachdem,
wie gut das Töffli gerade läuft».

Er ist zwar auch einmal gestürzt –
nur einmal, sagt er. Mit dem Hinterrad
war er auf Kies geraten. Doch zum
Glück hat er sich dabei nicht verletzt.
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Die 1970 erstellte Kantonsschule Wattwil erfüllt die Sicherheitsbestimmungen bezüglich Erdbeben und Brandschutz nicht.

Otto-Glaus-Bau
Zeitzeuge der
Sichtbetonbauten
Schulcampus Das Architektur-
büro von Otto Glaus und Heribert
Stadlin hat 1970 die Kantons-
schule Wattwil gebaut. Im Jahr
1992 wurde sie durch eine sepa-
rate Mensa ergänzt. Der in Uzwil
geborene und 1996 verstorbene
Otto Glaus habe «eine eigene
Formensprache entwickelt, für die
er immer mehr Beton bevor-
zugte», heisst es im Historisch-
Biographischen Lexikon über ihn.
Pierre Hatz, Leiter der kantonalen
Denkmalpflege, sagt über das
Kantigebäude: «Der Bau ist ein
Zeitzeuge aus der Generation der
ersten Sichtbeton-Bauten, wie sie
etwa die beiden Kirchen in Lich-
tensteig oder Chur, der HSG-
Hauptbau oder das Stadttheater
St.Gallen sind.» Das Baudeparte-
ment schreibt von einem «kraft-
vollen Schulcampus am Flussufer
der Thur» mit einer «besonderen
architektonischen Qualität». (kl)

Bildungschef Stefan Kölliker will einen Neubau für die Kantonsschule Wattwil, weil die Sanierung des Altbaus zu teuer käme.
Der bestehende Bau aber ist schutzwürdig. Will der Kanton trotzdem abbrechen oder saniert er ein Gebäude, das er nicht braucht?

Dem Schutzobjekt droht der Abbruch
DANIEL KLINGENBERG

Neubau statt Sanierung der beste-
henden Kantonsschule Wattwil: So
viel schien klar zu sein in der Diskus-
sion um die Zukunft der Kanti Watt-
wil. Denn die Instandstellung des im
Jahr 1970 eingeweihten Sichtbeton-
baus komme zu teuer, zudem würden
die Platzverhältnisse nicht mehr den
Anforderungen einer heutigen Mit-
telschule genügen. Weil der sanktgal-
lische Bildungsdirektor Stefan Kölli-
ker auch verkündete, mit Blick auf
einen Neubau werde die Standort-
suche auf das Linthgebiet ausge-
dehnt, liegen sich die Regionen Tog-
genburg und Linth in den Haaren.

Was mit dem bestehenden Gebäu-
de passieren soll, ist aber unklar.
Leserbriefschreiber in lokalen Me-
dien gehen von einem Abbruch aus
und befürworten oder bekämpfen
diesen. Alois Gunzenreiner, Wattwiler
Gemeindepräsident, sagt: «Es ist klar:
Seit von einem Neubau der Kantons-
schule die Rede ist, ist auch der Ab-
bruch des bestehenden Gebäudes ein
Thema.» Wattwil bekäme damit ein
attraktives Entwicklungsgebiet in
Bahnhofsnähe.

Nationales Gutachten von 2009

So einfach könnte es allerdings
nicht gehen mit dem Abbruch. Denn
wie Recherchen ergeben, ist das Ge-
bäude nach Ansicht von Fachleuten
schutzwürdig. Pierre Hatz, Leiter der
sanktgallischen Denkmalpflege, sagt:
«Aus Sicht der kantonalen Denkmal-
pflege erfüllt der Bau der Kantons-
schule Wattwil die wesentlichen Be-
dingungen für die Schutzwürdigkeit.»

Ein nationales Gutachten bestätigt
dies. «Wir haben im Zusammenhang
mit anstehenden baulichen Interven-
tionen im Jahr 2009 ein Gutachten
der Eidgenössischen Kommission für
Denkmalpflege (EKD) über die
Schutzwürdigkeit angefordert», sagt
Hatz weiter. «Die EKD geht darin
nicht explizit auf die Frage des Schut-
zes sein. Aus den Ausführungen wird
aber klar, dass es sich um einen be-
deutungsvollen Bau handelt und sich
die Schutzwürdigkeit nahe legt.»

Die Kanti Wattwil ist zudem im
Schweizerischen Inventar der Kultur-
güter als Objekt von kantonaler Be-
deutung erfasst. Hatz sagt denn auch:
«Bei einem geplanten Abbruch des

Baus würde sich die kantonale Denk-
malpflege zur Wehr setzen.»

Attraktiver Boden für Wattwil

Diese Absichtserklärung stellt Plä-
ne des Kantons in Frage. Denn auf-
grund der bisherigen Verlautbarun-
gen war davon auszugehen, dass der
Kanton das Gebäude nicht sanieren
will, weil dies zu teuer kommt. Die
Rede ist von rund 60 Millionen Fran-
ken. Die Regierung
schreibt im Juli 2013:
«Aus heutiger Sicht ist
offen, ob aufgrund des
schlechten baulichen
Zustandes eine neue
Kantonsschule Watt-
wil auf einem anderen
Grundstück nicht kos-
tengünstiger zu realisieren wäre.»

Kann das Gebäude aber aufgrund
der Schutzwürdigkeit nicht abgebro-
chen werden, wäre der Spareffekt
dahin. Der Kanton würde dann eine
neue Kantonsschule diesseits oder
ennet dem Ricken bauen und müsste
zudem die alte Kanti sanieren und

einer neuen Nutzung zuführen. Alois
Gunzenreiner sagt: «Der Entscheid
bezüglich der Zukunft des derzeiti-
gen Kantonsschulgebäudes ist Sache
des Kantons. Aber es ist klar: Wenn
man den Bau nicht abbricht, muss er
aufwendig saniert werden, und es
braucht eine neue Nutzung. Eine
Nutzung, die auch wirtschaftlich ist,
dürfte aber nicht ganz einfach zu fin-
den sein, da das Gebäude für einen

Schulbetrieb ausgelegt
ist.»

Für Wattwil wäre
ein Abbruch der Kanti
sowieso interessanter.
«Für die Gemeinde ist
die Fläche des Kan-
tonsschulgebäudes ein
sehr attraktives Ent-

wicklungsgebiet. Es ist drei Minuten
vom Bahnhof entfernt, nicht an einer
Durchgangsstrasse und nahe bei der
Thur», sagt Gunzenreiner.

Beim Baudepartement gibt es kei-
ne Antworten zur Schutzwürdigkeit
und Abbruchplänen für das beste-
hende Gebäude. Kantonsbaumeister

Werner Binotto sagt lediglich: «Diese
Fragestellung ist politisch äusserst
brisant.»

Haag: «Derzeit kein Thema»

Auch Willi Haag, Direktor des Bau-
departements, macht keine konkre-
ten Aussagen zur Schutzwürdigkeit.
«Sanierung oder Abbruch der beste-
henden Kantonsschule Wattwil ist
derzeit kein Thema. Allfällig andere
Nutzungen oder Ver-
änderungen am heuti-
gen Gebäude würden
im dannzumaligen
Zeitpunkt ein ordent-
liches Baubewilli-
gungsverfahren auslö-
sen. Im Rahmen der
öffentlichen Auflage
des Baugesuches würden dann auch
automatisch alle interessierten Part-
ner und Amtsstellen die Möglichkei-
ten zur Stellungnahme erhalten»,
sagt Haag. Es habe auch keinen Ein-
fluss auf die Standortpläne eines
Neubaus, müsste die bestehende
Kanti erhalten werden. «Der Stand-

ortentscheid für eine neue Kantons-
schule erfolgt völlig unabhängig des
jetzigen Gebäudes und wird nach
sorgfältiger Abwägung verschiedens-
ter Kriterien durch die Regierung
erfolgen.»

Warten auf April

Die Federführung beim Neubau
der Kantonsschule Wattwil liegt beim
Bildungsdepartement. Auch von dort

gibt es lediglich Stan-
dardsätze zum The-
ma: «Die Regierung
wird im Verlauf des
Frühlings 2014 über
die Ergebnisse der
Analyse berichten und
über das weitere Vor-
gehen befinden.»

Worauf man im Toggenburg war-
tet. «Für Wattwil wäre es angenehm,
demnächst zu wissen, wie es in
Sachen Kantonsschule weitergeht.
Wir warten gespannt auf die ange-
kündigten Informationen von der
Regierung im April», sagt Alois Gun-
zenreiner.


